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4.4	 Beratungsstelle Budget für Arbeit

Seit Januar 2018 haben Werkstattberechtigte einen 
Rechtsanspruch auf ein „Budget für Arbeit“ (n. § 61 SGB 
IX), wenn sie eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung auf dem ersten Arbeitsmarkt antreten wollen. Die 
Nachfrage nach dieser neuen beruflichen Teilhabemög-
lichkeit bleibt allerdings bislang hinter den Erwartungen 
zurück.

Die Träger der Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung (WfbM) in Bremerhaven, Lebenshilfe e. V. (LH) und 
Elbe-Weser Welten gGmbH (EWW), und der Fachbereich 
Integrationsfachdienst (IFD) in Trägerschaft der EWW 
beabsichtigen daher, ihre jahrzehntelangen Erfahrungen 
in der Teilhabe wesentlich behinderter Menschen am 
Arbeitsleben zu bündeln, um ein neues Angebot zur ak-
tiven Begleitung von ratsuchenden Personen und Betrie-
ben sowie einer zielgerichteten Öffentlichkeitsarbeit zur 
Information und Aufklärung in der Stadt Bremerhaven 
über das Budget für Arbeit (BfA) zu schaffen. 

Die Beratungsstelle in Bremerhaven profitiert dabei von 
den Erfahrungen, die mit der Installation dieses Angebots 
in der Stadt Bremen bereits im Vorfeld gemacht wurden.

Vor allem Anspruchsberechtigte, die keiner WfbM an-
geschlossen sind, haben kaum Informationsmöglichkei-
ten zum BfA und zudem bislang auf keine umfassende 
Unterstützung bei der Zielerreichung zurückgreifen 
können, wie es das Arbeitstraining im Betrieb (ATiB) für 
Werkstattbeschäftigte vorsieht. 

Mit dem Modellvorhaben sollen Erfolgsfaktoren und 
hemmende Faktoren in den Fokus genommen und Mög-
lichkeiten der Weiterentwicklung in drei entscheidenden 
Handlungsfelder gefunden werden:

	 1.  	 Aufklärung und Information

	 2.  	 Wegbegleitung

	 3.  	 Evaluation

Damit soll es gelingen die Leistungsberechtigten ziel-
gruppenspezifisch aufzuklären, zu informieren und sie 
aktiv auf ihrem individuellen Weg ins Budget für Arbeit 
zu begleiten.

Zusätzlich zu den individuellen Schritten der Leistungs-
berechtigten werden im Projektverlauf Hinweise auf 
strukturelle Probleme und Hürden in den Blick genom-
men, um in Folge ggf. an deren Verringerung mitwirken 
zu können.

5.	 Qualitätssicherung 

Im Jahr 2024 haben die Elbe-Weser Welten gGmbH und 
somit auch der IFD als Fachbereich die DIN ISO-Zerti-
fizierung erhalten. In diesem Zusammenhang und im 
Überwachungsaudit im Rahmen der notwendigen nach 
Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsför-
derung (AZAV) hat sich der IFD vor allem mit folgenden 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität be-
schäftigt:

	 Überprüfung und Anpassung bestehender und 
Erstellen noch nicht vorhandener Prozessbe-
schreibungen

	 Anpassungen von Zielen des Fachbereichs (z. B. 
Vermittlungs- und Sicherungsquote)

	 Anpassung der Abfrage zur Kundenzufrieden-
heit mit prozentualer Auswertung

Darüber hinaus umfasst die Sicherung der Qualität im 
IFD weitere Ebenen:

	 interne Audits finden jährlich statt, zusätzlich 
Kurzaudits in allen Bereichen

	 Qualitätsmanagementsystem KASSYS / Doku-
mentation nach KlifdWeb

	 Nutzer*innenbefragung
	 Koordinierungsausschuss 
	 Beirat der Einheitlichen Ansprechstelle für Ar-

beitgeber
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	 Zur Sicherstellung der Standards fanden regel-
mäßige Treffen mit dem Koordinator des Integ-
rationsamtes und den Leitungen der IFD im Land 
Bremen statt.

	 Die Mitarbeiter*innen der Berufsbegleitung 
nutzten die seit Jahren etablierten Monats-
gespräche in der Örtlichen Fürsorgestelle zum 
fachlichen Austausch. Die Mitarbeiter*innen des 
Bereichs Arbeitsvermittlung trafen sich mit glei-
cher Zielsetzung wöchentlich mit den Mitarbei-
ter*innen der Agentur für Arbeit Bremen-Bre-
merhaven und dem Jobcenter Bremerhaven, mit 
der Agentur für Arbeit Stade nach Bedarf.

	 14-tägig traf sich das gesamte Team im Fachbe-
reich IFD zum kollegialen Austausch, zur fachli-
chen Weiterentwicklung und zur Regelung orga-
nisatorischer Angelegenheiten.

	 Fort- und Weiterbildungsangebote wurden von 
den Mitarbeiter*innen je nach Arbeitsschwer-
punkt und Bedarf

	 Der Träger des IFD ist Mitglied bei der BAG-UB 
und der LAG-UB Nds./HB. Aktuelle Entwicklun-
gen, die im Zusammenhang mit Integrations-
fachdiensten und/oder der Maßnahme Unter-
stützte Beschäftigung stehen, werden über diese 
Verteiler zeitnah kommuniziert.

	 Auf Fachtagungen der BAG-UB haben sich Mitar-
beiter*innen über die Entwicklungen im Bereich 
der Integrationsfachdienste und der Unterstütz-
ten Beschäftigung informiert und an Workshops 
teilgenommen. Zusätzlich haben sie an den 
Qualitätsnetzwerken JobcoachingAP und Über-
gang Schule-Beruf teilgenommen.

	 Regelmäßig haben alle Teams des IFD auch in 
diesem Berichtszeitraum die Supervision ge-
nutzt.

	 Je nach Arbeitsschwerpunkt nutzten Mitarbei-
ter*innen und Leitung den fachlichen Austausch 
mit den je relevanten Netzwerken, wie beispiels-
weise Therapiezentren oder Beratungsstellen.

6.	 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Homepage des IFD wurde modernisiert, aktualisiert 
und barrierefreier gestaltet.

Auch in 2024 sind in der Zeitschrift des Trägers „Das Jour-
nal“ regelmäßig Berichte zu aktuellen Themen aus dem 
IFD erschienen. 

Im Rahmen des Social Media Auftritts des Trägers Elbe-
Weser Welten wurden auf Facebook, Instagram und Lin-
kedIn Bereiche und/oder Aktivitäten des IFDs vorgestellt.

Kolleg*innen des IFD nehmen regelmäßig an Sitzungen 
des Inklusionsbeirats und den Inklusionskonferenzen in 
Bremerhaven teil.

Zusätzlich wurden folgende Netzwerke und Veranstal-
tungen für die Bekanntmachung der Angebote genutzt:

●	 Intensive Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Inklusives Bremerhaven in unterschiedlichen 
Arbeitsgruppen und Funktionen

●	 Intensive Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Schule, Wirtschaft, Wissenschaft

●	 Vorstellung unserer Angebote bei unterschied-
lichen Veranstaltungen

●	 Intensivierung der Zusammenarbeit mit der BIS, 
dem ATZ und der Hochschule Bremerhaven

●	 Workshop der EAA Bremen und Bremerhaven bei 
der Jahrestagung der BAG UB

●	 Implementierung eines Arbeitgeberaustauschs 
durch die EAA

●	 u.v.m.
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7.	 Personalentwicklung 

 	 Im Bereich Arbeitsvermittlung waren vier Mit-
arbeiterinnen in Teilzeit (zwei mit 33,5 Std, eine 
mit 30 Std, eine mit 19,5 Std) tätig

 	 Im Bereich Einheitliche Ansprechstelle für 
Arbeitgeber war eine Kollegin in Vollzeit be-
schäftigt

	 Im Bereich Berufsbegleitung arbeiteten drei 
Mitarbeiterinnen in Vollzeit 

 	 Im Bereich Arbeitstraining im Betrieb arbeitete 
	  ein Mitarbeiter in Vollzeit

 	 Im Bereich der Maßnahmen Unterstützte Be-
schäftigung arbeiteten fünf Mitarbeiter*in-
nen mit unterschiedlichen Stellenanteilen 
(anteilig zwei Personen 15 Wochenstunden 
JobcoachingAP). 

 	 Im Bereich der Maßnahmen der Beruflichen 
Orientierung für junge Menschen arbeiteten bis 
zum Ende der zweiten Kohorte zwei Mitarbeite-
rinnen in Vollzeit, anschließend nur noch eine.

 	 zusätzlich wurde im Fachbereich IFD eine Duale 
Studentin (Soziale Arbeit) beschäftigt.

 	 die Fachbereichsleitung des Bereichs arbeitet in 
Vollzeit.

8.	 Herausforderungen und Ausblick

Das Jahr 2024 brachte einige Herausforderungen mit 
sich. Vor allem sinkende Klient*innenzahlen im Bereich 
der Berufsbegleitung wurden deutlich. Viele Personen, 
die sich hilfesuchend an den IFD wendeten, hatten nur 
einen geringen Grad der Behinderung und konnten so-
mit nicht unterstützt werden. Ein großer Anteil der Men-
schen, die neu in den IFD kommen und auch der deutlich 
größte Anteil derer, die leider keine Unterstützung durch 
den IFD erhalten können, sind Personen mit erheblichen 
seelischen oder psychischen Einschränkungen.

Die unsichere wirtschaftliche und politische Lage mach-
te sich im Jahr 2024 in der Zusammenarbeit mit Betrie-
ben bemerkbar. Viele Unternehmen sind zurückhaltend 
in Bezug auf Neueinstellungen und waren daher auch 
weniger bereit Praktikums- und/oder Erprobungsplätze 
anzubieten.

Das Arbeitstraining im Betrieb kann derzeit nur bis Ende 
2025 angeboten werden. Auch hier bestehen erhebli-
che Unsicherheiten, ob und wie dieses Erfolgsangebot 
weiter angeboten werden kann. Die Beratungsstel-
le Budget für Arbeit hat ebenfalls nur eine begrenzte 
Laufzeit und kämpft derzeit noch damit, sich bekannt 
zu machen. Eine frühzeitige Entscheidung, ob und wie 
eine Fortführung angedacht ist, wäre auch in diesem 
Bereich wünschenswert.

Ein weiteres Ziel für das Jahr 2025 ist die Ausweitung 
des JobcoachingAP auf die Reha-Träger. Eine Gemeinsa-
me Empfehlung hierzu ist in Arbeit und wird hoffentlich 
den Zugang zur Agentur für Arbeit und den Rentenver-
sicherungen erleichtern, um auch diesen Klient*innen 
und Betrieben Jobcoaching anbieten zu können. ■
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